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1. Übertragung des Eigentums an den Spitalimmobilien auf die Solothurner Spitäler 
AG (soH); 2. Änderung des Spitalgesetzes (SpiG) 
 
 
Antrag SOGEKO: 
 
§ 16 Abs. 2bis soll lauten: 
Der Kantonsrat entscheidet abschliessend über die Übertragung des Eigentums an den 
Immobilien an die Aktiengesellschaft. 
 
 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf  2 des Regierungsrats und zum Antrag der 
SOGEKO. 
 
 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident:  Aktuarin:  
Christian Werner Patricia Etter-Scheidegger 
 
 
Sprecher/in der Kommission: - 


